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N I E D E R S C H R I F T 
 
über die am 27.4.2023 im Gemeindeamt der Gemeinde Globasnitz/Globasnica 
stattgefundene 8. Sitzung des Gemeinderates, die 1. im laufenden Jahr.  
 
ANWESEND: 
 
 
 
 
 
 
 
Entschuldigt: 
 

Bgm. Bernhard Sadovnik als Vorsitzender, Vizebgm. Peter 
Hutter, GV Christian Koren, GRin Mag. Milena Lipuš-
Hartmann,  GRin Tanja Nachbar, GR Jakob Greiner, GRin 
Veronika Stern, GR Johann Bricman  
GR Sandro Turk, GR Martin Britzmann, GRin Brigitta Slamanig, 
GR Christian Rutter, GR Thomas Greiner  
GR Simon Harrich, GR Harald Schierhuber  
 
GR Florian Primosch, GR Mag.(FH) Hannes Guggenberger 

Vom Amt:   Amtsleiter Alois Opetnik, MBA, FV Albin Dlopst 
       
 
Beginn:  19.00 Uhr      Ende:  20.45 Uhr 
 
 
Die Sitzung wurde vom Bürgermeister am 19.4.2023 einberufen. Die Sitzung ist gemäß § 36 (1) 
K-AGO öffentlich.  

 
Verlauf der Sitzung 
 
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden, stellt mit 15 Mitgliedern die 
Beschlussfähigkeit fest.  

 
FRAGESTUNDE GEMÄSS § 46 AGO: 
 
Wie aus der Tagesordnung ersichtlich ist, wurde die Fragestunde anberaumt. Diese wurde 
jedoch nicht abgehalten, da keine Anfragen gemäß § 46 K-AGO vorlagen. 

 
Zu Punkt 3: Richtigstellungen der letzten Sitzungsniederschrift 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung vom  
16.12.2022 allen Fraktionen rechtzeitig vorgelegt wurde. Als Protokollzeichner wurden die 
Gemeinderäte Brigitta Slamanig und Simon Harrich bestellt.  
Von den Gemeinderatsmitgliedern wird keine Richtigstellung der letzten Niederschrift 
beantragt.   
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Punkt 4: Bestellung der Protokollzeichner 
 
Als Protokollzeichner werden die Gemeinderäte Johann Bricman und Harald 
Schierhuber bestellt.  
 
Punkt 5: Mandatsverzicht Vizebgm. Manfred Slanitz: 

Nachwahl und Angelobung des 2. Vizebürgermeisters 
Nachwahl des Mitgliedes im Ausschuss zur Kontrolle der Gebarung 

 
Bgm. Bernhard Sadovnik berichtet, dass Vizebgm. Manfred Slanitz mit Schreiben vom 13.4.2023 
auf sein Gemeinderatsmandat und auch auf sein Ersatzmandat gemäß § 30 (2) K-AGO verzichtet 
hat. Gleichzeitig endet auch seine Funktion als 2. Vizebürgermeister der Gemeinde Globasnitz.  
Von der Zukunft Globasnitz SPÖ-Gemeinderatsfraktion wurde im Rahmen der heutigen Sitzung 
folgender Wahlvorschlag unterschrieben und vorgebracht: 
 
Zum 2. Vizebürgermeister:  Gemeinderat Sandro Turk 
 
Der Vorsitzende wird ersucht, die vorstehend Genannten für gewählt zu erklären. 
 
Der Vorsitzende erklärt sodann aufgrund des eingebrachten Wahlvorschlages den 
vorgeschlagenen 2. Vizebürgermeister als gewählt.  
Der neu gewählte 2. Vizebürgermeister legt daraufhin das Gelöbnis ab. Darüber wird eine 
gesonderte Niederschrift verfasst und dieser Niederschrift als Beilage angefügt.  
 
Aufgrund der Mandatsverzichtes von Herrn Manfred Slanitz  werden in Entsprechung des § 26 K-
AGO von der Zukunft Globasnitz SPÖ als vorschlagsberechtigte Gemeinderatspartei folgende 
Person als Mitglied im Ausschuss zur Kontrolle der Gebarung vorgeschlagen: 
 
Ausschuss : Kontrolle der Gebarung 
 
Mitglied Gemeinderat Thomas Greiner.  
 
Herr Thomas Greiner ist auf dem Wahlvorschlag der Zukunft Globasnitz SPÖ-
Gemeinderatsfraktion an 7. Stelle gereiht. Der vor ihm liegende Gemeinderat Ing. Werner 
Gorenschek hat eine Verzichtserklärung zugunsten der Vorrückung des Gemeinderates Thomas 
Greiner abgegeben.  
 
Der Vorsitzende erklärt somit Herrn GR Thomas Greiner als Mitgliede des Ausschusses zur 
Kontrolle der Gebarung für gewählt 

 
Punkt 6: Bericht über die letzte Sitzung des Kontrollausschusses 
 
GR Simon Harrich bringt einen Bericht über die letzte Sitzung des Kontrollausschusses vom 
30.3.2023. Bei dieser Sitzung wurde die laufende Gebarung, die Buchungsbelege und der 
Kassenbestand für den Zeitraum vom 13.12.2022 bis einschließlich 29.3.2023 überprüft. 
Ebenso erfolgte eine Durchsicht des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2022.  
Im Rahmen der Sitzung wurden keine Beanstandungen festgestellt.  
Der Bericht von der Kontrollausschusssitzung wird von den Gemeinderatsmitgliedern zur 
Kenntnis genommen.  
 

 



Punkt 7: Beschlussfassung der Jahresrechnung 2022 
 
Von FV Albin Dlopst wurde die Jahresrechnung 2022 erstellt und ist bereits aufsichtsbehördlich 
geprüft.  
Im Wesentlichen liegen folgende Ergebnisse vor: 

 
 

 



 
 

 



 

 
 
1. Begutachtung - Ergebnis der Aufsichtsbehörde      
  
        
Der Rechnungsabschlussentwurf 2022 wurde am 27.03.2023 durch die zuständige 
Revisionsbedienstete von der Unterabteilung "Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und 
Fondsmanagement" in stichprobenartiger Form überprüft.     
       
Feststellungen nach Begutachtungsbereichen       
a) Kostendeckend zu führende Betriebe        
        
Die Gemeinde ist der aufsichtsbehördlichen vorgegebenen Darstellung des kumulierten 
Nettoergebnisses je kostendeckend zu führenden Betrieb (mit marktbestimmter Tätig-keit) 
bzw. für die operative Gebarung nachgekommen. Die Ergebnisse aus dem Rechnungsabschluss 



2019 wurden im Zuge des Rechnungsabschlusses 2022 von den Konten 930… auf die 
Konten 9319.. umgebucht. 
Anzumerken ist, dass die Ergebnisse 2022 in Summe am Konto 9600 (Gewinn- und Verlustkonto) 
aufscheinen, aber nicht auf die einzelnen Kapitalausgleichskonten verbucht wurden.  
 
b) Nachweise und Beilagen 
Die Listen zu Forderungen und Verbindlichkeiten als verpflichtete RA-Nachweise gemäß K-GHG 
weichen (insbesondere für die nicht voranschlagswirksame Gebarung) erheblich von den 
jeweiligen Bilanzpositionen in der Vermögensrechnung 2022 ab. 
        
Der Gemeindeaufsichtsbehörde konnte im Zuge der Begutachtung des RA-Entwurfes 2022 
weder ein Kassenbuch gemäß den Kriterien nach § 40 K-GHG noch ein Buchungsjournal gemäß 
den Kriterien nach § 49 K-GHG vorgelegt werden. 
        
Zu den Feststellungen ist anzumerken, dass es bei diesen IT-mäßig generierten Auswertungen in 
der Software "GeOrg" für alle Gemeindekunden der Fa. "Comm-Unity" nach wie vor Probleme 
gibt. Die Gemeinden haben die entsprechende IT-mäßige Umsetzung der verpflichteten 
Rechnungsabschlussbestandteile bei den von ihnen beauftragten Software-Unternehmen 
einzufordern.        
Im Rahmen der Diskussion wird von allen Fraktionen der Dank für den positiven 
Rechnungsabschluss 2022 an den Finanzverwalter und dem Bgm. Bernhard Sadovnik 
ausgesprochen.   

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
   
Punkt 8: Änderung des Stellenplanes  
 
GV Christian Koren bringt als Berichterstatter des Gemeindevorstandes folgenden Antrag an 
den Gemeinderat: 

 
In der Sitzung des Gemeindevorstandes am 14.12.2022 wurde beschlossen, dass die 
Nachbesetzung der Kindergartenhelferin ab 01.7.2023 mit einem Beschäftigungsausmaß von 
100 % (derzeit 68,75 %) erfolgen soll. Dies wurde durch die längeren Öffnungszeiten und durch 
die Sommerbetreuung im August begründet. Mit dem derzeitigen Personalstand ist die 
Betreuung der Kinder nur durch Leistung von Überstunden möglich.  
Die geplante Änderung des Stellenplanes wurde auch aufsichtsbehördlich genehmigt, wobei von 
der Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen wurde, dass beim Kindergarten im Jahr 2022 im 
Finanzierungsvorschlag ein Abgang von -223.300,00 ausgewiesen wird. Von der Gemeinde ist 
die Entstehung dieses Abganges ehestmöglich zu evaluieren bzw. Bedeckungen durch 
Mehreinnahmen im Abschnitt 2400 zu prüfen.  
 
Der Gemeindevorstand hat daher den Antrag gestellt, der Gemeinderat möge folgenden 
Beschluss fassen: 
 

VERORDNUNG 
 
des Gemeinderates der Gemeinde Globasnitz vom 27.4.2023, Zahl: 011-0/1-2023 mit welcher 
die Stellenplanänderung für das Verwaltungsjahr 2023 beschlossen wird. (1. Änderung). 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, 
zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 93/2022, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner 



Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des 
Gesetzes LGBl. Nr. 93/2022, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner 
Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des 
Gesetzes LGBl. Nr. 93/2022, wird verordnet: 
 
§ 1 
Beschäftigungsobergrenze 
 
Für das Verwaltungsjahr 2023 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 
178 Punkte. 
 
§ 2 
Stellenplan 
 
(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2023 folgende 
Planstellen festgelegt: 
 
 

  
Stellenplan nach 
K-GBG 

Stellenplan nach 
K-GMG 

BRP 

Lfd. Nr. 
Beschäftigungs-
ausmaß in % 

VWD- 
Gruppe 

DKl. GKl. 
Stellen-
wert 

Punkte 

1 100,00 B VII 16 60 60,00 

2 100,00 C V 10 42 42,00 

3 100,00 D IV 6 30 30,00 

4 100,00 C V 8 36 36,00 

5 100,00 K  10 42  

6 75,00 K  9 39  

7 100,00 P3 III 6 30  

8 100,00 P3 III 6 30  

9 61,25 P5 III 2 18  

10 81,25 P3 III 6 30  

11 75,00 P5 III 2 18  

12 100,00 P2 III 6 30  

13 20,00 P5 III 2 18  

 

BRP-Summe 168,00 

 
 
(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten. 
 
§ 3 
Inkrafttreten  
 
(1) Die Verordnung tritt am 01. Mai 2023 in Kraft. 



 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 
16.12.2022, Zahl: 011-0/1-2022, außer Kraft. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Punkt 9: Vergabe des Auftrages für die Asphaltierung der Wackendorfer 

Gemeindestraße  
 
GRin Mag.Milena Lipuš-Hartmann bringt als Berichterstatterin des Ausschusses 1 folgenden 
Antrag an den Gemeinderat:  
 
Die Wackendorfer Gemeindestraße soll zwischen Wackendorf und Pirkdorf saniert werden. Auf 
Grund des desolaten Zustandes wurde für dieses Straßenstück bereits eine 30 km/h 
Geschwindigkeitsbegrenzung verordnet, damit an den Fahrzeugen keine weiteren Schäden 
entstehen.  Die Sanierung ist mit einem Fräsverfahren vorgesehen. Die bestehende 
Asphaltdecke wird aufgefräst, wieder eingeebnet und eine Tragschicht aufgebaut. Darauf wird 
dann eine neue Asphaltschicht aufgebracht.  
Die Weglänge beträgt ca. 1 km. Die Sanierungsarbeiten wurden vom Baudienst der 
Verwaltungsgemeinschaft Völkermarkt ausgeschrieben. Bei der Angebotslegung ist die Firma 
Strabag AG mit einem Angebotspreis von € 133.824,06 als Billigstbieter hervorgegangen.  
Mittlerweile hat bereits die Vermessung der Straße stattgefunden, alle beteiligten 
Grundeigentümer haben die Zustimmung zur Abtretung in das öffentliche Gut erteilt. 
 
Vom Gemeinderat wäre daher die Auftragsvergabe für die Asphaltierung der Gemeindestraße 
an die Firma Strabag zu einem Gesamtpreis von € 133.824,06 zu erteilen. Ein entsprechender 
Finanzierungsplan ist zu beschließen. Die Bedeckung hat über die investive Gebarung zu 
erfolgen.  
 
Der Vorsitzende bringt nach erfolgter Diskussion den Ausschussantrag zur Abstimmung. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Punkt 10: Beschlussfassung des Finanzierungsplanes für das Vorhaben 

„Asphaltierung Wackendorfer Gemeindestraße“  
 
Bgm. Bernhard Sadovnik bringt als Berichterstatter des Gemeindevorstandes folgenden Antrag 
an den Gemeinderat:  
 
Die Wackendorfer Gemeindestraße soll zwischen Wackendorf und Pirkdorf saniert werden.  
Die Weglänge beträgt ca. 1 km. Die Sanierungsarbeiten wurden vom Baudienst der 
Verwaltungsgemeinschaft Völkermarkt ausgeschrieben. Bei der Angebotslegung ist die Firma 
Strabag AG mit einem Angebotspreis von € 133.824,06 als Billigstbieter hervorgegangen.  
 
Folgende Kosten sind für das Gesamtprojekt zu erwarten: 
Asphaltierungsarbeiten: 133.824,06 
Vermessungskosten:  5.618,94 
Grundablösen:  15.000,00 
Grundbuchsgebühren: 1.000,00 
Unvorhergesehenes:  5.000,00 



Gesamtsumme: 160.443,00 
 
Es wird daher vorgeschlagen, einen Finanzierungsplan mit einem Gesamtaufwand von € 
161.000,00 zu erstellen.  
 
Von Finanzverwalter Albin Dlopst wurde auf Grund der vorhandenen finanziellen Mittel 
folgender Finanzierungsplan erstellt: 
 

 
 
 
Der Vorsitzende bringt nach erfolgter Diskussion den Antrag des Gemeindevorstandes zur 
Abstimmung. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Punkt 11: Beschlussfassung der Umwidmungspunkte 1-4/2022   
 
GV Christian Koren bringt als Berichterstatter des Gemeindevorstandes folgenden Antrag an den 
Gemeinderat:  
 
Der Gemeinderat hat bereits in seiner Sitzung am 10.11.2022 die Umwidmungspunkte 1-4/2022 
beschlossen und dem Amt der Kärntner Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt. 
Von der rechtlichen Raumplanung wurden die Punkte 2-4 jedoch abgelehnt, weil vom 
wasserwirtschaftlichen Planungsorgan eine negative Stellungnahme abgegeben wurde. Die vom 
Gemeinderat in der Beschlussfassung angeführte Begründung, die Flächen zum Feuersbergbach 
könnten im Rahmen eines Bauverfahrens ohnehin freigehalten werden, wurde vom Land nicht 
akzeptiert. 
Mit einer neuerlichen Stellungnahme vom 21.2.2023 hat Herr DDI Dr. Totschnig von der 
Abteilung 12, Wasserwirtschaft mitgeteilt, dass lediglich ein 2 bis 2,5 m breiter Streifen nicht 

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Baukosten 154.300                   154.300          

6.700                        6.700               

Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)

Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)

161.000                   161.000          -                    -                    -                    -                    -                    

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**

Zahlungsmittelreserve

Mittel aus Geldfluss operative Gebarung 

Bedarfszuweisungsmittel iR 61.000                      61.000            

100.000                   100.000          

Subventionen / sonstige Kapitaltransfers

Darlehen

Vermögensveräußerung

inneres Darlehen ABA

161.000                   161.000          -                    -                    -                    -                    -                    

Investitions- und Finanzierungsplan

Summe:

…

Summe:

…

…

Sonstige Mittelverwendungen

Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung

Anschlusskosten

Außenanlagen

…

Fahrzeug

Planungsleistungen

Bedarfszuweisungsmittel aR



umgewidmet wird und als Grünland-Landwirtschaft belassen werden soll. Durch die Belassung 
der Widmung „Grünland-Landwirtschaft“ ist eine Bebauung dieses Streifens entlang des 
Feuersbergsbaches nicht möglich und somit ist ein Bearbeitungsstreifen am Feuersbergbach für 
künftige Instandhaltungsarbeiten gegeben. Die Widmungsflächen haben sich zur ursprünglichen 
wie folgt geändert bzw. verringert: Punkt 1 – Umfang bleibt gleich, Punkt 2 – von 430 m² auf 334 
m², Punkt 3 – von 253 m² auf 130 m² und Punkt 4 – von 265 m² auf 195 m².   
 
Vom Gemeinderat wäre daher folgender Beschluss zu den Umwidmungspunkten 1-4/2022 zu 
fassen: 
 
1/2022 
Parz.Nr.: 
Ausmaß: 
Widmung von: 
Widmung in: 
 
 

 
452/4, KG Globasnitz 
24 m² (Teilfläche) 
Grünland - für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 
Bauland-Dorfgebiet 

2/2022 
Parz.Nr.: 
Ausmaß: 
Widmung von: 
Widmung in: 
 

 
455/4, KG Globasnitz 
334 m² (Teilfläche) 
Grünland - für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 
Bauland-Dorfgebiet 

3/2022 
Parz.Nr.: 
Ausmaß: 
Widmung von: 
Widmung in: 
 
 

 
455/1, KG Globasnitz 
130 m² (Teilfläche) 
Grünland - für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 
Bauland-Dorfgebiet 

4/2022 
Parz.Nr.: 
Ausmaß: 
Widmung von: 
Widmung in: 
 

 
459/3, KG Globasnitz 
195 m² (Teilfläche) 
Grünland - für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 
Bauland-Dorfgebiet 

 
Eine entsprechende Verordnung ist zu erstellen.  
 
Der Vorsitzende bringt nach erfolgter Diskussion den Antrag des Gemeindevorstandes zur 
Abstimmung. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

Punkt 11: Beschlussfassung des Umwidmungspunktes 1/2023   
 
 
Dieser Punkt wird von der Tagesordnung abgesetzt, weil noch die Stellungnahme des 
naturschutzfachlichen Sachverständigen beim Land Kärnten fehlt.  
 
 
 



Nachdem die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Sitzung beendet ist, verlassen die 
Zuseher den Sitzungssaal. 
Der nichtöffentliche Teil wird in einer gesonderten Niederschrift festgehalten. 
 
 
Der Schriftführer:   Der Vorsitzende:  Die Protokollprüfer: 

 
 
 
 
 


